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Die Sicherstellung bestrittener
Konkursforderungen im
Zwangsausgleichsverfahren
Die Sicherstellung bestrittener Konkursforderungen im Zwangsausgleich ist in § 150 Abs 3
und 4 KO geregelt. Danach sind Beträge, die auf bestrittene Forderungen entfallen, in
demselben Ausmaß und unter den gleichen Bedingungen, die für die Bezahlung
unbestrittener Forderungen im Zwangsausgleich festgesetzt worden sind, sicherzustellen, wenn
die Frist zur Anbringung der Prüfungsklage noch offen ist oder wenn die Klage bis zur
Zwangsausgleichstagsatzung angebracht wurde. Eine solche Sicherstellung hat auch dann
stattzufinden, wenn die Forderung nur vom Gemeinschuldner bestritten wurde. Der Beitrag
ist in der Praxis aufgetauchten Auslegungsfragen dieser Bestimmungen gewidmet.

STEPHAN RIEL

A. Einleitung und Zweck der Regelung
Im Zwangsausgleich müssen alle Konkursgläubiger
gleich behandelt werden (§ 150 Abs 2 Satz 1 KO).
Die imZwangsausgleich angeboteneQuote darf daher
nicht zwischen festgestellten und bestrittenen Kon-
kursforderungen unterscheiden.1) Der Gleichbehand-
lungsgrundsatz erfordert es aber nicht, bestrittene For-
derung auch wie festgestellte zu bezahlen.2) Der Ge-
meinschuldner soll daher nicht gezwungen werden,
vor Klärung der Forderungshöhe im dazu bestimmten
Verfahren die Quote auf die bestrittene Forderung an
den Gläubiger auszuzahlen und so das Risiko der Ein-
bringlichkeit der Rückzahlungsforderung im Obsie-
gensfall zu übernehmen. Umgekehrt soll der Gläubi-
ger vor dem Risiko geschützt werden, wegen einer un-
berechtigten Bestreitung nach Durchführung eines
Verfahrens dann doch die Quotenforderung nicht ein-
bringlich machen zu können. Das Sicherungsinteresse
desGläubigers, dem das ebenfalls schützenswerte Inte-
resse des Gemeinschuldners gegenübersteht, nicht
allzu viele liquide Mittel durch Sicherstellungen bin-
den zu müssen,3) wird von der KO dann anerkannt,
wenn derGläubiger den bestrittenenAnspruch fristge-
recht im dazu bestimmten Verfahren verfolgt.

§ 150 Abs 3 KO regelt daher die besondere Ausfor-
mung des Gleichbehandlungsgrundsatzes in der Sonder-
konstellation einer bestrittenen Forderung, indem er ei-
nerseits bei bestrittenen Forderungen statt der Zahlung
der Quote deren Sicherstellung zulässt bzw vorschreibt,
und andererseits ein Verbot abweichende Regelung im
Zwangsausgleich aufstellt. Zweck der Regelung ist es da-
mit, verbindlich festzulegen, wie in Übereinstimmung
mit dem Grundsatz der Gläubigergleichbehandlung
und unter Wahrung der berechtigten Interessen des
Gläubigers und des Gemeinschuldners bestrittene For-
derungen bei der Zwangsausgleichserfüllung zu be-
rücksichtigen sind, wobei es – wie gem § 131 Abs 3
KO bei der Verteilung – im Wesentlichen darauf an-
kommt, ob gegen die Bestreitung fristgerecht im dazu
bestimmten Verfahren vorgegangen wurde. Dies gilt

gem § 150 Abs 4 KO auch dann, wenn die Forderung
nur vom Gemeinschuldner bestritten wurde.4)

B. Sicherstellung gem § 150 Abs 3 KO

1. Voraussetzungen

a) Anmeldung und Bestreitung einer Konkurs-
forderung

Eine Sicherstellung gem § 150 Abs 3 KO erfordert
zunächst die Anmeldung einer Konkursforderung.5)
Weiters ergibt sich aus dem Zusammenhang mit
§ 150 Abs 4 KO, dass eine Sicherstellung gem § 150
Abs 3 KO nur bei einer Bestreitungserklärung durch
den Masseverwalter oder einen dazu berechtigten Kon-
kursgläubiger (§ 105 Abs 5 KO6)) erfolgt. Bei Eigen-
verwaltung steht dem die Bestreitung durch Schuld-
ner gleich; bei Entziehung der Eigenverwaltung gilt
für die Bestreitung durch den Schuldner hingegen
§ 150 Abs 4 KO.7)

b) Offene Klagsfrist oder Klage eingebracht
Eine Sicherstellung gem § 150 Abs 3 KO setzt weiter
voraus, dass „die Frist zur Anbringung der Klage noch
offen ist oder (…) die Klage bis zur Ausgleichstagsat-
zung angebracht worden ist“. Damit bezieht sich das
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Gesetz auf die Klagsfrist und die Prüfungsklage gem
§ 110 KO.8) Der Prüfungsklage gleichzuhalten ist
die Fortsetzung eines unterbrochenen Verfahrens
gem § 113 KO. Er kommt also darauf an, ob für
die bestrittene Forderung die gem § 110 Abs 4 KO
gesetzte Frist bereits abgelaufen ist: Nach Fristablauf
ist Voraussetzung für eine Sicherstellung gem § 150
Abs 3 KO, dass zum Stichtag entweder die Prüfungs-
klage eingebracht oder ein unterbrochenes Verfahren
als Prüfungsprozess fortgesetzt wurde, wobei es weder
bei der Prüfungsklage noch bei der Fortsetzung ent-
scheidend ist, ob die ursprüngliche Klagsfrist einge-
halten wurde.9) Vor Fristablauf ist zunächst die bestrit-
tene Forderung jedenfalls sicherzustellen. Maßgebli-
cher Stichtag ist der Tag der Zwangsausgleichstagsat-
zung, in der der Zwangsausgleich angenommen
wurde.10) Zur Fristwahrung reicht nach hA Postauf-
gabe aus.11) Diese Regelung gilt auch für vom Masse-
verwalter bestrittene titulierte Forderungen.12)

Wird die Zwangsausgleichstagsatzung mit der
Prüfungstagsatzung verbunden oder ist zum Zeit-
punkt der Zwangsausgleichstagsatzung die Klagsfrist
noch nicht abgelaufen, müssen daher zunächst alle
bestrittenen Forderungen sichergestellt werden. Die
Sicherstellung wird aber wieder frei, wenn nicht bis
Ablauf der Frist geklagt oder fortgesetzt wird.

c) Keine weiteren Voraussetzungen
Weitere Voraussetzungen für eine Sicherstellung gem
§ 150 Abs 3 KO kennt das Gesetz nicht. So kommt es
auf eineGefährdung des Gläubigers nicht an.13) Insb ist
– in Übereinstimmung mit dem Gesetzeswortlaut –
auch eine Bescheinigung des Anspruches nicht Vorausset-
zung für eine Sicherstellung gem § 150 Abs 3 KO.14)
Überhaupt ist im Bereich des § 150 Abs 3 KO keine
Gerichtsentscheidung über die Sicherstellung vorgese-
hen.15) Diese hat ex lege zu erfolgen. Wegen der Not-
wendigkeit, die Feststellungsklage einzubringen, ist
dabei aber dennoch nicht zu befürchten, dass so
„ein Gläubiger leicht durch Anmeldung überhöhter
Beträge die Erfüllung des Zwangsausgleiches gefähr-
den“ könnte.16) Für eine (analoge) Anwendung des
§ 46 Abs 4 AO ist kein Raum.17)

2. Umfang und Dauer der Sicherstellung

DerUmfang der Sicherstellung ergibt sich aus dem Ge-
setz: Gem § 150 Abs 3 KO sind die auf bestrittene
Forderungen entfallenden Beträge „in demselben Aus-
maße und unter den gleichen Bedingungen, die für die
Bezahlung unbestrittener Forderungen im Ausgleiche
festgesetzt worden sind, sicherzustellen“. Der Ge-
meinschuldner kann daher den „Vorteil von Teilzah-
lungen oder eines Zahlungsaufschubes“18) auch bei
der Sicherstellung nutzen, muss aber die fällige Quote
auf die gesamte bestrittene Forderung sicherstellen. Si-
chergestellt werden muss daher nur die jeweils fällige
Quote, diese muss aber von der ganzen bestrittenen
Forderung berechnet werden. Eine Entscheidung des
Konkursgerichtes darüber, ob die bestrittene Forde-
rung zur Gänze oder nur zum Teil sicherzustellen ist,
wie sie § 46 Abs 4 AO vorsieht, kennt die KO im Be-
reich des § 150 Abs 3 KO nicht.19)

Zur Dauer der Sicherstellung enthält § 150 Abs 3
KO keine ausdrückliche Regelung. Nach dem Zweck

der Vorschrift wird der Erlag frei, wenn die Anmel-
dung zurückgezogen wird, der Gemeinschuldner in
dem gegen die Bestreitung eingeleiteten Verfahren
rechtskräftig obsiegt, oder wenn der Gläubiger dem
zustimmt.20) Gleiches gilt, wenn die Sicherstellung
wegen noch offener Klagsfrist erfolgt, und der Gläu-
biger dann nicht klagt oder fortsetzt.21)

3. Verfahren

Die Verpflichtung zur Sicherstellung ergibt sich aus
dem Gesetz. Ein Sicherstellungsantrag ist nicht vorgese-
hen22) und unzulässig. Ebenso wenig kann oder muss
das Konkursgericht entscheiden, ob und in welchem
Umfang eine Sicherstellung gem § 150 Abs 3 KO
vorzunehmen ist.23) Auch eine Überprüfung im Be-
stätigungsverfahren findet grundsätzlich nicht statt.
Mit einer Sicherstellung gem § 150 Abs 3 KO ist
das Konkursgericht nur als Erlagsgericht befasst.

Nach wohl hA erfolgen trotz § 173 Abs 2 Z 2
KO, wonach die Bestimmungen über „die Sicher-
heitsleistung“ nicht anzuwenden sind, Sicherstellun-
gen im Konkursverfahren nach den Regeln des § 56
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ZPO.24) Mangels anderer Vereinbarung mit dem Kon-
kursgläubiger25) erfolgt die Sicherstellung daher durch
Erlag bei Gericht.26) Konkursinterne Maßnahme, wie
ein Erlag beim Masseverwalter, reichen nicht aus,27)
wenn der Gläubiger dem nicht zustimmt. Da „Beträ-
ge“ sicherzustellen ist, ist der Erlag in Geld zu leis-
ten,28) wenn nicht eine andere Sicherstellung (zB eine
Bankgarantie oder eine Bürgschaft) einvernehmlich
festgelegt wird.

Zuständig für das Erlagsverfahren ist das Konkurs-
gericht,29) das wegen Art XVIII EGJN den Erlag je-
denfalls nicht wegen Unzuständigkeit ablehnen kann.
Der Erlagsgrund ergibt sich unmittelbar aus § 150
Abs 3 KO. Das Konkursgericht als Erlagsgericht hat
insb über die Ausfolgung der Sicherheitsleistung zu
entscheiden.30)

4. Wirkungen der Sicherstellung

Die Wirkung einer (spätestens vor Ablauf der Nach-
frist gem § 156 Abs 4 KO vorgenommenen)31) Sicher-
stellung gem § 150 Abs 3 KO (nicht aber zB eines
„Erlages“ beim Masseverwalter)32) besteht einerseits
darin, dass der Gemeinschuldner gegenüber dem
Gläubiger nicht in Verzug gerät und ihn die Verzugsfol-
gen, insb also einWiederaufleben der Forderung, auch
bei einem Prozessverlust nicht treffen können. Ande-
rerseits erwirbt der Gläubiger gem § 56 Abs 3 ZPO
ein Pfandrecht am Erlag für die sichergestellte Forde-
rung),33) ist also im Obsiegensfall hinsichtlich der
Quotenforderung nicht von den Vermögensverhält-
nisse des seinerzeitigen Gemeinschuldners abhängig.

C. Sicherstellung gem § 150 Abs 4 KO

Eine vom Gemeinschuldner ausgehende Bestreitung hat
gem § 109 Abs 2 KO für den Konkurs an sich keine
rechtliche Wirkung.34) Für das Zwangsausgleichsver-
fahren bestimmt § 150 Abs 4 KOhingegen, dass – an-
ders als bei der Verteilung35) und ähnlich wie gem § 46
Abs 4 AO – die Bestreitung (nur) durch den Gemein-
schuldner dazu führt, dass dieQuote auf die konkursin-
tern festgestellte Forderung nicht zu bezahlen, sondern
nur sicherzustellen ist. Der Gläubiger muss dazu inner-
halb einer vom Konkursgericht festzusetzenden Frist
den Gemeinschuldner klagen. Wie sich aus dem Ein-
leitungssatz des § 150 Abs 4 KO („in diesemUmfang“
und „auch“) ergibt, gilt im Übrigen das zu § 150
Abs 3 KO Dargestellte auch für die Sicherstellung
nach Bestreitung nur durch den Gemeinschuldner.

Hintergrund der Regelung ist, dass der Zwangs-
ausgleich „die beiderseitigen Rechtsverhältnisse für
die Zeit nach Aufhebung des Konkurses dauernd re-
geln soll“ und es deshalb „Sache der Parteien (ist),
nach Beendigung des Konkurses ihre bestrittenen An-
sprüche im ordentlichen Rechtsweg klarzustellen“.36)
Zweck der Regelung ist es damit, demGemeinschuld-
ner unabhängig vom Ergebnis der Forderungsprüfung
im Konkursverfahren die Möglichkeit zu eröffnen,
seine Bestreitungsgründe vorzubringen, also die kon-
kursinterne Forderungsfeststellung bei der Zwangs-
ausgleichserfüllung gleichsam „auszublenden“.

§ 150 Abs 4 KO blendet aber nur das Ergebnis
der Forderungsprüfung aus, nicht hingegen das Er-

gebnis schon bei Konkurseröffnung abgeschlossener
Verfahren. Bei Eröffnung schon titulierte Forderung
sind im Zwangsausgleich daher auch dann zu bezah-
len, wenn die Forderungsanmeldung vom Gemein-
schuldner bestritten wurde.37) Eine Fristsetzung für
den Gläubiger gem § 150 Abs 4 kommt demnach
bei titulierten Forderungen nicht in Frage.38)

D. Durchsetzung der Sicherstellung

Die Regelung des § 150 Abs 3 und 4 KO ist zwin-
gend; ein abweichender Zwangsausgleichsvorschlag ist
unzulässig.39) Weder darf die Sicherstellung gem
§ 150 Abs 3 und 4 KO ausgeschlossen oder einge-
schränkt noch darf den Gläubigern bestrittener For-
derungen Zahlung wie den festgestellten Forderungen
angeboten werden. Die Sicherstellung ist aber nicht er-
zwingbar. Erfolgt sie nicht, treffen den Gemein-
schuldner (nur) die Verzugsfolgen gem § 156 Abs 4
Satz 1 KO. Die Bewirkung der Sicherstellung ist da-
mit – wenn dies nicht im Zwangsausgleich vereinbart
wurde40) – keine Verpflichtung des Masseverwalters,
sondern eine nicht direkt erzwingbare, aber durch
die Verzugsfolgen abgesicherte Erfüllungsverpflich-
tung des Schuldners aus dem Zwangsausgleich. Auch
im Bestätigungsverfahren findet – so nicht ausnahms-

24) Fasching, Lehrbuch des österreichischen Zivilprozessrechts2 (1990)
Rz 473; Fucik in Rechberger, ZPO2 (2000) § 56 Rz 1 aE; Stohanzl,
ZPO15 (2002) § 56 Anm 1; aA Schoibl in Fasching/Konecny, Kommen-
tar zu den Zivilprozessgesetzen2 [2002] II/1 Vor § 56 ZPO Rz 7, § 56
ZPO Rz 4, der eine „materiellrechtliche Sicherstellung nach §§ 1373 f
ABGB“ annimmt, und Bartsch/Pollak3 II 413 (zur AO).

25) § 56 Abs 1 Satz 1 ZPO; auch Bartsch/Pollak3 II 413 (zur AO) halten
eine abweichende Vereinbarung für zulässig.

26) Vgl Riel, Zahlung und Sicherstellung von Masseforderungen im
Zwangsausgleich nach der GIN 2006, ZIK 2006/3, 8 ff, 10 zum Paral-
lelproblem der Sicherstellung von Masseforderungen im Zwangsaus-
gleich; zum gleichen Ergebnis kommt eine analoge Anwendung des
§ 131 Abs 1 KO; im Ergebnis ebenso Bartsch/Pollak3 II 413 (zur AO).

27) Vgl OGH 4 Ob 269/00p ZIK 2001/54, 29 (zur AO).
28) Vgl Kodek in Bartsch/Pollak/Buchegger4 IV § 133 Rz 12.
29) Vgl sinngemäß Kodek in Bartsch/Pollak/Buchegger, KO4 IV § 133

Rz 12.
30) Vgl dazu Kodek in Bartsch/Pollak/Buchegger4 IV § 133 Rz 14 ff.
31) Vgl sinngemäß OGH 4 Ob 269/00p ZIK 2001/54, 29.
32) Vgl OGH 4 Ob 269/00p ZIK 2001/54, 29 (zur AO).
33) Bartsch/Pollak3 II 412; OGH 4 Ob 269/00p ZIK 2001/54, 29 (zur

AO).
34) Dazu Konecny in Konecny/Schubert, KO § 109 Rz 19; Kodek in Bartsch/

Pollak/Buchegger, KO4 IV § 109 Rz 59 f.
35) Siehe nur Kodek in Bartsch/Pollak/Buchegger, KO4 IV § 131 Rz 5.
36) Denkschrift 130.
37) So die ganz hA: Bartsch/Pollak3 I 635; Petschek/Reimer/Schiemer, Das

österreichische Insolvenzrecht [1973] 691; F. Riel, Das Zwangsaus-
gleichsverfahren (2005) 116 FN 494; Mohr, Privatkonkurs2, 78;
OGH 8 Ob 59/05 t ZIK 2006/66, 57.

38) OGH 8 Ob 145/00g ZIK 2001/109, 60.
39) F. Riel, Zwangsausgleichsverfahren 115; vgl OGH 8 Ob 21/88 (nv) zu

einem Vorschlag, der die Sicherstellung der bestrittenen Forderungen
von einer ins Ermessen des Konkursgerichts gestellten Anordnung ab-
hängig macht; OGH 8 Ob 5/93 (nv) zu einem Vorschlag, der keine
Sicherstellung einer bestrittenen, aber durch Rückstandsausweis titu-
lierten Finanzamtsforderung vorsah.

40) Vgl 8 Ob 59/05 t ZIK 2006/66, 57, wo das Erfordernis hierfür beim
Masseverwalter erlegt wurde und dieser – gegen Honorar – die Aus-
zahlung der Quoten übernahm; vgl dazu Lovrek, Aktuelle Rechtspre-
chung des OGH zur Haftung von Insolvenzverwaltern und Gesell-
schaftsorganen, in Konecny, Insolvenz-Forum 2006 (2007) 105 ff, 106.
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weise eine entsprechende Bedingung gem § 152a
Abs 1 Z 3 KO vereinbart wurde – keine Überprüfung
statt, ob und in welchem Umfang eine Sicherstellung
tatsächlich erfolgt ist.41)

E. Vorläufige Feststellung analog § 66 AO
für bestrittene Forderungen?

Eine Sicherstellung gem § 150 Abs 3 und 4 KO hat
nicht zu erfolgen, wenn der Gläubiger einer bestritte-
nen Forderung diese nicht anmeldet oder die Klage
nicht (fristgerecht) einbringt.42) Auch in solchen Fäl-
len drohen dem Schuldner aber die Verzugsfolgen,
wenn sich später herausstellt, dass die Forderung doch
zu Recht besteht.43) Weil dies zu dem offenkundig un-
billigen Ergebnis führt, dass es aus der Perspektive des
Gläubigers einer bestrittenen Forderung jedenfalls
günstiger ist, nicht fristgerecht, sondern erst nach qua-
lifizierter Mahnung zu klagen, und der Schuldner
dann keine Möglichkeit hat, die Verzugsfolgen durch
eine Sicherstellung der Quote gem § 150 Abs 3 und
4 KO auszuschließen, wendet die hA die Bestimmung
des § 66AO imZwangsausgleichsverfahren analog an.44)

Ein Antrag analog § 66 AO auf Feststellung der
„mutmaßlichen Höhe der bestrittenen Forderung“
ist im Zwangausgleichsverfahren aber nur subsidiär zu
§ 150 Abs 3 und 4 KO möglich, kann also nur dann
gestellt werden, wenn nicht schon nach § 150 Abs 3
und 4 KO eine Verpflichtung zur Sicherstellung be-
steht. Dies ergibt sich aus der Subsidiarität des § 66
AO zu einer Entscheidung gem § 46 Abs 4 AO, der

im Zwangsausgleichsverfahren funktional die ex lege
eintretende Sicherstellungsverpflichtung gem § 150
Abs 3 und 4 KO entspricht. Ein Antrag analog § 66
AO kann auch nicht darauf gerichtet sein, dass eine
nach § 150 Abs 3 und 4 KO gebotene Sicherstellung
nicht oder nur mit einem Teil der bestrittenen Forde-
rung zu erfolgen hätte. Denn eine Entscheidung, wie
sie § 46 Abs 4 AO vorsieht, kennt die KO nicht.45)

Außerhalb einer Sicherstellungsverpflichtung gem
§ 150 Abs 3 und 4 KO, also vor allem immer dann,
wenn gegen die Bestreitung nicht fristgerecht im dazu
bestimmten Verfahren vorgegangen wurde, kann ana-
log § 66 AO beim Konkursgericht ein Antrag auf
Feststellung der „mutmaßlichen Höhe der bestritte-
nen Forderung“ mit der Wirkung gestellt werden,
dass die Verzugsfolgen nicht eintreten, soweit die be-
strittene Konkursforderung bei der Zwangsaus-
gleichserfüllung bis zu endgültigen Feststellung ihrer
Höhe mit der gem § 66 AO festgestellten mutmaßli-
chen Höhe berücksichtigt wird.
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SCHLUSSSTRICH

Gemäß § 150 Abs 3 KO ist die Quote auf bestrit-
tene Konkursforderungen im Zwangsausgleich durch
gerichtlichen Erlag sicherzustellen, wenn zum Zeit-
punkt der Zwangsausgleichstagsatzung die Feststel-
lungsklage eingebracht wurde oder die Klagsfrist
noch offen ist. Ein Sicherstellungsantrag ist – anders
als im Ausgleichsverfahren – weder notwendig noch
zulässig; das Konkursgericht ist nur als Erlagsgericht
befasst. Lediglich außerhalb des Anwendungsberei-
ches von § 150 Abs 3 und 4 KO kann analog zu
§ 66 AO eine Feststellung der mutmaßlichen Höhe
der bestrittenen Forderung beim Konkursgericht be-
antragt werden. In allen Fällen tritt Verzug mit der
Zwangsausgleichserfüllung nicht ein, wenn und so-
weit der Schuldner die jeweils fällige Quote bei Ge-
richt erlegt. Andere Formen der Sicherstellungen be-
dürfen der Zustimmung des Gläubigers, der jedoch
die Sicherstellung nicht erzwingen, sondern stets
nur die Verzugsfolgen geltend machen kann.

41) § 157 Abs 1 KO aF, wonach der Konkurs nach Bestätigung des
Zwangsausgleiches erst dann aufzuheben war, „wenn für die (…) im
Ausgleich sonst noch bestimmten Sicherheitsleistungen vorgesorgt“
worden war (vgl dazu Petschek/Reimer/Schiemer 691 f ), wurde durch
die GIN 2006 ersatzlos aufgehoben.

42) Vgl oben bei B.1.a) und B.1.b).
43) Vgl nur OGH 8 Ob 132/01x SZ 74/172 = ZIK 2002/42, 26; OGH

3 Ob 157/06v ÖBA 2007, 405; siehe auch Kodek in Bartsch/Pollak/
Buchegger, KO4 IV § 110 Rz 57.

44) OGH 8 Ob 15/91 SZ 65/150 = ÖBA 1993, 490 (unter ausdrückliche
Ablehnung von OGH 5 Ob 165/71 SZ 44/111 = EvBl 1972/46);
OGH 8 Ob 132/01x SZ 74/172 = ZIK 2002/42, 26; 8 Ob 124/
03y ZIK 2004/84, 64; 3 Ob 157/06v ÖBA 2007, 405; ebensoMohr,
Privatkonkurs2, 78 und zum Zahlungsplan Kodek, Verfahrensrechtli-
che Fragen der Berücksichtigung nicht angemeldeter Forderungen
im Zahlungsplan (§ 197 KO), ZIK 2001/7, 8 ff, 10 f; Kodek, Hand-
buch Privatkonkurs (2002) Rz 483 ff. Der hA ist zuzustimmen, da tat-
sächlich nicht einzusehen ist, warum Ausgleich und Zwangsausgleich
hier unterschiedlich behandelt werden sollten. Zwar hat das IVEG die
Frage nur in § 149 KO ausdrücklich geregelt, doch sollte hieraus kein
Umkehrschluss gezogen werden (zutreffend Kodek, ZIK 2001/7, 10
FN 22).

45) Vgl oben in FN 17.




